
die die Achtung der Gesetze und die Einhaltung von 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit aus einer gefestigten 
sozialistischen Grundeinstellung zum eigenen, selbstver
ständlichen Anliegen werden./2/ Zugleich müssen die 
Gerichte alle gesellschaftlichen Möglichkeiten ausschöp
fen, um Rechtsverletzungen Jugendlicher wirksam zu 
bekämpfen und zu verhüten sowie die konkreten Ur
sachen und die begünstigenden Umstände von Strafta
ten Jugendlicher aufzudecken und- zu überwinden.
Bei der Einschätzung von Rechtsverletzungen Jugend
licher ist stets davon auszugehen, daß für die überwie
gende Mehrheit der Jugendlichen eine positive Einstel
lung zum sozialistischen Staat und zur Einhaltung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit sowie ein hohes Verant
wortungsbewußtsein bei der Erfüllung der ihnen gestell
ten Aufgaben zur weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft kennzeichnend ist. Um so 
unduldsamer wird die sozialistische Gesellschaft gegen
über Straftaten Jugendlicher.
Die vorbeugende Bekämpfung der Jugendkriminalität 
wird mit von der Aufgabe bestimmt, an bereits Vor
handene sozialistische Persönlichkeitseigenschaften an
zuknüpfen und kommunistische Denk- und Verhaltens
weisen zu vermitteln und zu prägen. Dabei sind nega
tive Umstände aus dem Persönlichkeitsbereich mit ge
eigneten Methoden zu überwinden.
So gesehen beginnt der Kampf gegen die Jugendkrimi
nalität nicht erst damit, daß gegenüber dem jugend
lichen Täter die richtige Maßnahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ausgesprochen und verwirklicht wird. 
Vielmehr besteht das rechtspolitische Anliegen darin, die 
Vorzüge der sozialistischen Gesellschaftsordnung zu 
nutzen, um Straffälligkeit von vornherein zu verhin
dern.

Der Beitrag der forensischen Psychologie 
zur Verhütung der Jugendkriminalität

Wichtig für eine wirksame Bekämpfung und Vorbeu
gung von Straftaten Jugendlicher ist auch die Zusam
menarbeit der Gerichte mit psychologisch erfahrenen 
Sachverständigen, die im Jugendstrafverfahren mitwir- 
ken, wenn es begründete Zweifel an der Schuldfähigkeit 
des Täters gibt./3/ Diese Zusammenarbeit wird in dem 
Maße wirksam sein, wie es gelingt, über die Prüfung 
der Schuldfähigkeit (§ 66 StGB) hinausgehende Aussa
gen zur Überwindung jener Umstände, die sich straf
tatbegünstigend ausgewirkt haben, und zur weiteren 
Gestaltung der Erziehungs- und Lebensverhältnisse des 
Jugendlichen zu machen./4/ Dieses Anliegen entspricht 
der gesetzlichen Regelung des § 74 StPO. Für sich allein 
darf es jedoch nicht Anlaß zur Begutachtung sein. Die 
Beiziehung eines Gutachtens ist nur bei begründeten 
Zweifeln an der Schuldfähigkeit gerechtfertigt. In diesen 
Fällen sollte jedoch die Sachkunde der Gutachter noch 
stärker in dem dargelegten Umfang genutzt werden.
Die Erfahrungen, zeigen, daß die Nutzung des Wissens 
der psychologischen Sachverständigen im Ergebnis einer 
notwendigen Begutachtung des Straftäters dazu beitra-
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gen kann, die Qualität des Strafurteils und somit seine 
gesellschaftliche Wirksamkeit zu erhöhen und den Er
ziehungsprozeß des jugendlichen Rechtsverletzers wirk
samer zu gestalten. Es ist Aufgabe des Gerichts, die Gut
achter — ggf. bereits mit der Gutachtenanforderung — 
zu solchen Aussagen zu veranlassen und diese für die 
vorbeugende Tätigkeit zu nutzen, d. h. sie in den gesell
schaftlichen Erziehungsbereichen des Straftäters umzu
setzen.
Bei den Straftätern handelt es sich recht häufig um 
solche Jugendliche, die mit persönlichen Schwierigkei
ten, Konflikten und entwicklungsbedingten Problemen 
nicht immer in einer der sozialistischen Lebensweise 
entsprechenden Art und Weise fertig wurden und sie im 
Widerspruch zu den gesellschaftlichen Anforderungen 
zu lösen versuchten. In bezug auf strafbare Handlungen
jugendlicher sind aber auch jene Bedingungen zu beach
ten, die sich aus schlechten Familien- und sonstigen Er
ziehungsverhältnissen sowie anderen ungünstigen Ein
flüssen (z. B. Alkoholmißbrauch, negative jugendliche 
Gruppierungen und andere negative Einwirkungen von 
Personen, mit denen der Jugendliche Kontakt hat) oder 
aus gestörten Entwicklungsprozessen infolge verschie
denartigster psychischer Auffälligkeiten im Persönlich
keitsbereich des Jugendlichen ergeben, die u. U. krimi
nalitätsbegünstigend wirken. Vor allem im Zusammen
hang mit ungünstigen Bedingungen im Lebens-i und 
Persönlichkeitsbereich des Jugendlichen kann es zu Be- „ 
einträchtigungen des Prozesses des Hineinwachsens des 
Jugendlichen in die gesellschaftliche Verantwortung 
kommen. Dabei- ist auch zu berücksichtigen, daß sich 
die entwicklungsbedingten Besonderheiten des Jugend
alters bei Jugendlichen, die unter ungünstigen Entwick
lungsbedingungen aufwachsen, negativ auswirken kön
nen. Es kommt deshalb darauf an, den Entwicklungs
verlauf der Jugendlichen so störfrei wie möglich zu ge
stalten.
Aus negativen Bedingungen im Lebens- und Persön
lichkeitsbereich des Jugendlichen können soziale Fehl
haltungen resultieren. Sie beginnen mitunter schon im 
Kindesalter (Weglaufen, Schuleschwänzen, kleine Diebe
reien von Naschwerk, Zigaretten usw.) und können sich 
zu erheblichen sozialen Fehlentwicklungen verfestigen. 
Daraus resultieren dann wiederum jene negativen Ein
stellungen, Motivationen und Verhaltensweisen zu ge
sellschaftlichen Anforderungen, die letztlich die Ent
scheidung zur Begehung einer Straftat maßgeblich de
terminieren können.
Untersuchungen der Gerichte zum Problem des Straf
fälligwerdens Jugendlicher und zu deren Rückfälligkeit 
haben ergeben, daß negative — eine normale Entwick
lung hemmende — Faktoren zum Teil nicht bzw. nicht 
frühzeitig genug erkannt und ernst genommen wurden 
oder daß ihnen nicht mit den geeigneten Methoden ent
gegengewirkt wurde, so daß sie, im wesentlichen unbe
einflußt, weiteren Entwicklungsschaden anrichten konn
ten. Deshalb kommt dem frühzeitigen Erkennen derar
tiger Entwicklungsstörungen audi mit Hilfe der Sachver
ständigen eine große Bedeutung bei der wirksamen Ver
hütung der Jugendkriminalität zu.
Soweit Jugendliche Straftaten begehen und sich vor 
einem staatlichen Gericht zu verantworten haben, er
gibt sich die kriminalitätsvorbeugende Bedeutung dieser 
Forderung aus der Aufklärungspflicht gemäß § 69 StPO. 
Sie dient dazu, die richtigen Maßnahmen strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit zu treffen und den gesellschaftlichen 
Integrationsprozeß des Jugendlichen sinnvoll und wirk
sam zu unterstützen (individuelle Ausgestaltung von Be
währungsverurteilungen entsprechend den jeweiligen 
persönlichen und sozialen Gegebenheiten). Bei rückfäl
ligen jugendlichen Straftätern ist insbesondere anhand 
des Intervalls der Rückfälligkeit zu prüfen, ob und ggf.
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